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für - e» Unterlahnkreis.
Amtliches Blatt für die Bekanntmachungen des LandratsanrteS und des KreisauSfchuffes.

Re 18 Diez . Mittwoch den 11. Februar 1980 60 . AayLgang

'MtUP EMl
Allgemeine Verfügung

vom 11 . Dezember 1919 über das Verfahre » der
Gerichtsvollzieher bei der Räumung von Wohn-

räume » im Wege der Zwangsvollstreckung.
Allgemeine Verfügung vom 10. Dezember 1918 und 23.

Juni 1919 (J .-M .-Bl . 1918 S . 501; 1919 S . 351).
Aus mehreren Einzelfällen habe ich ersehen, daß die nach

den Allgemeinen Verfügungen vom 10. Dezember 1918 und
23. Juni 1919 dem Gerichtsvollzieher obliegende Anzeige
von der bevorstehenden Räumung einer Wohnung der von
der zuständigen Polizei - oder Gemeindebehörde bestimmten
Dienststelle wiederholt so spät — sogar erst äm Tage der
Zwangsvollstreckung selbst — erstattet ist. daß dieser Stelle
keine genügende Zeit verblieb , um dem Mieter ein ander¬
weitiges Unterkommen anzuweisen. Zur Vermeidung ähn¬
licher Vorkommnisse bestimme ich, daß die Gerichtsvollzieher
die Benachrichtigung der zuständigen Dienststelle, falls nicht
besondere Hinderungsgründe entgegenstehen, sofort nach Ein¬
gang des Vvllstreckungsaustrags zu bewirken und dabei, so¬
weit irgend möglich zugleich auch den voraussichtlichen Zeit¬
punkt der bevorstehenden Ausführung des Bollstreckungs-
auftrags mitzuteilen haben.

Berlin , den 11. Dezember 1919.
Der Justizminister.

* * *

I. 567. Diez,  den 2. Februar 1920.
Abdruck teile ich den Herren Bürgermeistern der Land¬

gemeinden zur Kenntnisnahme mit . Ich nehme Bezug aus
den mit meiner Bekanntmachung vom 25. Juni 1919,
Kreisblatt Nr . 140, veröffentlichten Vorgang.

Der Lanvrat.
J . V. :

Scheuern.

l . 609. Diez,  den 5. Februar 1920.
An die Magistrate Diez, Nassau und Bad Ems

und die Herren Bürgermeister der Landgemeinde«
des Kreises.

vetr . Viehzählung am 1. März 1920.
Durch Bundesratsbeschlüsse vom 30. Januar und 9.

August 1917 ist auf Grund des § 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnah¬
men usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesttzbl. S . 372- ver¬
ordnet worden, daß, am 1. März und 1. September 1917
beginnend, im Deutschen Reiche bis auf weiteres vierteljähr¬
lich eine kleine Viehzählung vorzunehmen ist, die sich auf
Pferde , ohne Militärpferde , Rindvieh, Schake, Schweine,
Ziegen und Federvieh (Gänse, Enten und Hühner) erstreckt.

Tie unter 3 Monate alten Kälber werden getrennt in
„unter 6 Wochen alte " und in „6 Wochen bis noch nicht
3 Monate alte " erhoben. Tie Ergebnisse der Viehzählungen
dienen lediglich den Zwecken der Staats - unc Gemeindever¬
waltung und der Förderung wissenschaftlicher und gemein¬
nützige? Ausgaben. Ueber die in den Zählbezirkslisten ent¬
haltenen, den Viehbesitz des einzelnen betreffenden Nach¬
richten ist das Amtsgeheimnis zu wahren . Tie Angaben
dürfen nur zu amtlichen statistischen Arbeiten , insbesondere
nicht zu Steuerzwecken, benutzt werden.

Zur Zählung werden verwandt:
1. die Zählbezirksliste für die Zähler C,
2. Tie Gemeindeliste E.

Die Anweisung für die Zähler ist auf der Rückseite de»
Formulars C, die für die Gemeindebehörden aus Fvr-
mular E  enthalten . Genaueste Beachtung derselben ist un¬
bedingt erforderlich.

In der Zählbezirksliste (C) sind alle Haushaltungsvor¬
st eher oder Viehbesitzer, bei denen sich Vieh der zu erheben¬
den Gattungen befindet, nacheinander einzutragen . Für
Preußen wird die Zählung wie bisher auch 'auf dir Äer-
wendungsart der Pferde , die Zahl der Zuchteber unv Zucht¬
sauen, die Kaninchen sowie die Trut - und Perlhühner aus¬
gedehnt. Der Nachweis des Viehbesitzes mehrerer Haus¬
haltungen auf einer Zeile ist unzulässig. In der Gemeiude-
liste (E)  ist nur die Hauptsumme aus jeder
Z ä h!  b e z i r k s l i st e z u ü b e r n eh m e n ; eine nochmalige
Einzelaufführung ! der einzelnen Viehbesitzer ist unstatthaft.
Es muß streng darauf gehalten werden, daß die Liste l.
als 'Zählbezirks- und die Liste E als Gemeindeliste und
nicht umgekehrt verwendet werden. Vordrucke von früheren
Zählungen sind zu verwerfen . Reicht eine Liste nicht aus,
so ist, wie vorgeschrieben, eine zweite, dritte usw. zu be¬
nutzen; das Ankleben von Fahnen aber ist zu vermeiden.

Tie Formulare C und E  werden nach Eingang den
Herren Bürgermeistern zugesandt werden. Etwaiger Mehr¬
bedarf ist umgehend anzufordern.

Ter Zählung ist die Haushaltung mit Vieh als Zähl¬
einheit zugrunde zu legen. Hierauf sind die Zähler beson¬
ders hinzuweisen.

Die Einteilung der Gemeinden in Zählbezirke und die
Ernennung der Zähler und deren Stellvertreter ist sofort
zu veranlassen.

Die auszustellende Gemeindeliste ist in zweifacher Aus-
scrtianng bestimmt bis zum

5. März 1920
mit den Ur- und Reinschriften der Zählbezirkslisten, am
besten durch Boten oder in einem  Briefumschlag als
Eilbrief hierher einzusenden. Den Termin ersuche ich unter
allen Umständen genau  einzuhalten , da ich 'selbst
zur genauesten Termineinhaltung verpflichtet bin.

Der Landrat.
I . V.:

Scheuern.

Bekanntmachung.
Das Reichsgesetz über das Branntweinmonopol vom

26. 7. 18. ist nach Entscheidung der Hohen Interalliierten
Kommission für die Rheinlande mit Wirkung vom 2. Januar
1920 ab für das besetzte Gebiet vorbehaltlich der Einhaltung
der Bestimmungen des Friedensvertrages , insbesondere des
Artikels 269 anwendbar.

Demzufolge haben sämtliche Gast- oder Schankwirte und
andere Gewerbetreibenden , die sich mit dem Ausschank oder
Vertrieb von Trinkbranntwein befassen, >öwik Konsüinver-
eme, Logen, Kasinos, Kantinen usw. ihre Trinkbranntweln-
k-estände vom 2. d. Mts . sofort  bei den zuständigen Zoll¬
amte anzumelden.

Vordrucke zur Anmeldung sind bei den Znllstell .n zu
haben.

Wiesbaden, den 26. Januar 1920.
Das Hanptzottarnt



ÜLw ts v*ts 1 S # g * '& & § O.mg g -8 S £ 6 - 7. « £ SS * Sg s | .8 F3 = s ^ « 8S ^ § FZ 'S « m- B « « WS >M S -StS  s S-Z G .S Z <ZS?

^ ^f, , Cie Heere » Vürgermelster
mit Ausnahme derer des StandeSgebietes Schaumburg.

Betrifft : Waisenkollekte.
Infolge der Aufforderung des Herrn Landeshanpimanns

hat die diesjährige Waisenkollekte nunmehr zu beginnen.
Die gedruckten Waisennachrichten für das Jahr 1919 sind

Ihnen bereits in entsprechender Anzahl zur Verteilung zu¬
gegangen. Die Herren Bürgermeister , in deren Gemeinden
Pfarrgeistliche wohnen, ersuche ich, diesen ein Exemplar der
Nachrichten mit der Bitte zu übergeben, ihr». Krrchspiel-
angehörigen durch eine geeignete Kanzelansprache aus dre
bevorstehende Sammlung ! aufmerksam zu machen und sie
über deren Bedeutung zu belehren.

Acht Tage nach der Verteilung der Nachrichten sind dre
Sammellisten von den Armenpflegern in ihrer oder ernes
Schöffen Begleitung , sofern der Ortsgeistliche aus ihr Ge¬
suchen die Begleitung nicht übernimmt , in alten Familien
zur Einzeichnung vorzulegen. Ueber die eingehenden und
gesammelten Beiträge ist eine Nachweisung möglichst über¬
sichtlich und mit Tinte geschrieben aufzustellen. Die Beiträge
selbst sind binnen längstens 14 Tagen nach der Sammlung
an die Nassauische "Landesbank abzuliesern, die über den
Empfang auf der Nachweisung Quittung erteilen muß.

Bis spätestens zunr 10. März ds . Is . ist die mit der
Quittung der Landesbankstelle versehene Liste hierher em-
zureichen.

Der Land rat.
3 . 33. :

Scheuern.

B. A. 98. Diez,  den 4. Februar 1920.
An die OrtspolizeibehSrden de» Kreise».

Betrifft : Revision der  Q uit tu  u g s ka  r te  u.
Demnächst findet eine Revision der Qnittungskarten

durch einen Beamten der Landesversicherungsanstalt statt.
Nach den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung
vom 19. Juli 1911 und den Ueberivachungsvorschriiten der
Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau sind sämtliche
Quittungskarten , insbesondere auch die Qnittungskarten
derjenigen Personen , welche nicht ständig gegen Lohn be¬
schäftigt sind, zur Einsichtnahme bereit zu halten . Tic
Ortspolizeibehörden wollen alsbald die bevorstehende Revi¬
sion ortsüblich bekannt geben.

Ferner ersuche ich, die Arbeitgeber wiederholt daraus
hinzuweisen, daß infolge Neufestsetzung der Sachbezüge voiu
1. Januar 1920 ab für sämtliches Dienstpersonal, die Bar¬
löhn und volle Tagesverpflegung erhalten , Jnvalidenmarke»
zu 50 Psg . entrichtet werden müssen.

Die Verwendung! minderwertiger Beitragsmarken ist
strafbar.

Der Vorsitzende
I.

Zimmermann.

A.-Rr . 1017 II.
Bekanntmachung.

Zum Standesbeamtenstellvertreter für den aus den
Gemeinden Niedertiefenbach, Lollschied, Pohl und Roth
bestehenden Standesamtsbezirk Niedertiefenbach ist der Ge¬
meindeschöffe Heinrich Brenner in Niedertiefeubach ernannt
worden.

Diez,  den 2. Februar 1920.
Der Borsttzende de» Sret»an»fch«ftes

I . 33. :
Scheuern.

I. 484. Westerburg,  den 30. Januar 1920.
Bekanntmachung.

Bei einem Pferde des Peter Würtz aus Niedererbach ist
die Räude amtlich festgestellt worden.

Der Landrat

. . ' T ". . _ ,„r _̂ - - -

Das Reichsgesetz über das Branntweinmonopot vom 20
7. IS. ist nach Entscheidung der Hohen Interalliierten
Kommission für die Rheinlande mit Wirkung vom 2. Ja¬
nuar 1920 ab für das besetzte Gebiet vorbehaltlich der Ein¬
haltung oer Bestimmungen des Friedensvertrages , insbe¬
sondere des Artikel 269, anzuwenden.

Demzufolge haben sämtliche Gast- oder Schankwirte
und andere Gewerbetreibende, die sich mit dem Ausschank
oder Vertrieb von Trinkbranntwein befassen, sowie Konsum-
Vereine, Logen, Kasinos, Kantinen usw. ihre Trinkbrannt-
weinbestänbe vom 2. d. Mts . sofort bei dem zuständigen
Zollamte anzumelden.

Vordrucke zur Anmeldung sind bei den Zollstellen zu
haben. >

O ibe r l a h n ste i n , den 29. Januar 1920.
_ _ _ _ _ _ Da » H aup trotta mt.

Jagd-Berpachinng.
Mittwoch , den 25 . Februar,  mittags 1 Uhr,

wird die Jagomitznng in der Gemarkung Balduinstein , 220
Hektar, dom 1. März 1920 aus weitere 9 Jahre auf hiesiger
Bürgermeisterei öffentlich verpachtet.

Balduinstein,  den 5. Februar 1920.
Der Bürgermeister.

Holzversteigernng.
Am Montag , den 16 . Februar  1920 , nachm.

1 Uhr, kommen m der Gastwirtschaft Eberling aus dein hiesi¬
ge» Gemeindewaid, Distr . 1. 9. 14. :

1. 2 Eichenstämme 1. Klasse mit 3,10 Fm .,
2. 105 Eichenstämme mit 30,20 Fm . (Grubenholz),
3. 53 Nadelholzstämme 2.- 4. Klasse mit 31,37 Fm.

in drei Losen zur öffentlichen Versteigerung.
Sämtliches Holz lagert an guter Abfahrt »das Nadelholz

hart an der Rupbachstraße zirka 4 Km. vom Bahnhof Rup¬
bach.

Förster Feger in Kördorf zeigt das Holz ans Verlange»
vor.

Kördorf, 'den  9 . Februar 1920.
_ Der Bürgermeister Wolf.

HoIzversteLgeruug.
Freitag , den 13 . Februar 1920,  von vormit¬

tags 10 Uhr, sollen in den Fürstlichen Walddistrikten Eieo-
norenhang , Adelheidskops und Herminenschlag öffentlich
lneistbietend versteigert werden:

330 Rm . Scheit und Knüppel,
179 Rm . Reiserknüppel,
675 Stück Wellen.

Zusammenkunft beim Waldeckerhof zu Schaumbnrg.
Schaumburg,  den 6. Februar 1920.

_ _ _ Fürstliche Overförsterei
Holzversteigermtg.

Am Samstag, oe  n14 . Februar,  nachmittag»
2 Uhr (neue Zeit) werden im Gräflichen Forstort „Rup¬
pe  l Lb a ch" «

450 Fichtenstangen 1. Kl.,
570 Fichtenstangen 2. Kl.,
590 Fichtenstangen 3 Kl.,
450 Fichtenstangen 4. Kl.,
700 Fichtenstangen 5. u. 6. Kl.

versteigert.
Nassau,  den 6. Februar 1920.

Gräflich von der Groeben'sche Rentei.
593s 3 . A. : Zim -nermann , Renleisekcetär.

Stroh und Hafer
- kauft jedes Quantum zu höchsten Preisen -— -
Jakob Vossen , Diez a . d . L.

Landesprodukte.=== ==
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